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Zusammenfassung

Der Abbau von staatlicher Bürokratie stellt angeslchts wachsender reguiatorischer Anforderungen in prak-

tisch allen Gesetzesbereichen " beispielsweise im Umweltrecht, im Sozial- und Arbeitsrecht und in der zivil"

geseHschaftiichen Beteiligung - eine Daueraufgabe dar. Eine gute Gesetzgebung mit einer effizienten und

aufwandsarmen Umsetzung der poiitisch gewünschten Regulierungsinhalte erfordert ein systematisches

Herangehen/ wie es die Einrichtung eines Normenkontroilrats und die Verwendung des Standardkostenmo-

deils zur Bürokratiekostenmessung auf Bundesebene bereits seit 2006 ermöglicht. In den Bundesländern

wird bislang hingegen kein einheitlicher Ansatz zur BürokratEekontrolie verfolgt. Während manche Länder

bereits über Normenkontrollstellen verfügen, ist dies in anderen Ländern wie beispielsweise Thüringen noch

nicht der Fall. Mit der Einrichtung einer Anti-Bürokratiekommission tn Form eines Normenkontrollrates und

der Anwendung des Standardkostenmodells zur Messung administratlv verursachter Kosten könnte Thürln-

gen nun zur Spitzengruppe der Länder aufschließen/ was den Bürokratieabbau und die Verbesserung der

Gesetzgebung betrifft. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist daher positiv zu bewerten.
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l Die Reduktion der Bürokratiebelastung als Daueraufgabe

Die Reduktion der vom staatlichen Handeln ausgehenden bürokratischen Belastungen für Bürger und Unter-

nehmen stellt eine Daueraufgabe dar/ wie Umfragen in der Wirtschaft und der Bevölkerung belegen. Eine

weiter zunehmende Regulierungsdichte etwa im Umweltrecht, in der Sozjgjgesetzgebung und im Daten-

schütz erhöht die Dringlichkeit/ diese Regulierungen so effizient wie möglich umzusetzen. Auf Bundesebene

sind hierzu bereits vor 15 Jahren Maßnahmen zur Normenkontrolle ergriffen worden. Demgegenüber ist der

Bürokratieabbau auf Ebene der Bundesländer bislang sehr une!nheitltch geregelt. Während einige Bundes-

länder ein sehr ausgefeiltes System der Kontrolle der bürokratischen Normen auf Landesebene entwickelt

haben, ist dies in anderen Ländern noch nicht der Fafl (s. u.).

Die Einsetzung eines Kontrollrates für die Normen der Landesgesetzgebung erscheint in diesem Zusammen"

hang eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung unnötiger administrativer lasten für Unternehmen und Bür"

ger/ ohne die Regulierungsinhalte infrage zu stellen. Auf Bundesebene hat der Nationale Normenkontrollrat

NKR seit seiner Einsetzung 2006 wichtige Anregungen zur Reduktlon bürokratischer Belastungen geben kön-

neu und in den ersten sieben Jahren seiner Tätigkeit zum Staatsziel einer 25-prozentigen Reduktion der Kos-

ten aus der Umsetzung administrativer staatlicher Auflagen In der Wirtschaft beigetragen. Seither wurde bei

den administratfven Kosten zumindest ein erneuter deutlicher Anstieg verhindert.

Eine Normenkontrollstelle als wirkungsvolle Anti-Bürokratie"

kommission

Die Einrichtung der Normenkontrollstelfe als unabhängige Institution/ aber mit organisatorischer Anbindung

an die Staatskanzlei ist zu befürworten/ da sie sich am erfolgreichen IViodell das NKR mit Anbindung an das

Bundeskanzieramt (bis Ende 2021) orientiert.1 Eine institutionelle Bindung an ein Landesministerium könnte

zu.einer zu engen Fokussierung auf Ressortthemen und einer geringeren Wirkung be! Themen anderer Res-

sorts führen. BürokratEearmut/ schlanke Verwaltung und die Formulierung nicht nur für Juristen verständli-

eher Gesetzestexte sind aber ats ganzheitliche Aufgabe anzusehen, die Bürgern, Wirtschaft und dem Staat

selbst zugutekommt. Die Abschätzung des zu erwartenden Erfüllungsaufwands durch neue Gesetze und Ver"

Ordnungen kann mithilfe einer ständigen Normenkontrolle unter Verwendung des auf Bundesebene etab-

lierten Standardkostenmodells voraussichtlich deutlich verbessert werden.

Die vorgesehene Doppelfunktion des Thüringer Normenkontrollrates aus Prüfung der Gesetzgebung auf Re-

duktionsmögljchkeiten der administrativen Belastungen und Beratung der Regierung in Fragen einer schian-

ken und anwenderfreundlichen Gesetzgebung ist positiv zu sehen. In diesem Kontext sollte allerdings darauf

geachtet werden, dass der einzurichtende Normenkontrollrat aus sieben ehrenamtiichen Mitgliedern über

ausreichend Ressourcen verfügt, um dieser Aufgabe nachzukommen. Denkbar wäre e!ne Verknüpfung mit

einem neuen, umgewidmeten oder in seinem bisherigen Spektrum ergänzten Lehrstuhl für effiziente

1 Nach Amtsübernahme der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP wurde die Anblndung des NKR vom Kanzleramt ins Bundes-

Justizministerium verlagert, was aus den o.g. Gründen als problematisch erscheint. Die Wirksamkeit der ausgeübten Kontro!!e

könnte möglicherweise hierunter leiden,
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Verwaltung und Bürokratieabbau an einer Thüringer Universität oder Hochschule, um eine wissenschaftliche

Basis der Untersuchungen und Empfehlungen herzustellen und ausreichende personelle Ressourcen über die

ehrenamttiche Tätigkeit hinaus gewährleisten zu können.

Dem 2011 beschlossenen Thüringer Gesetz zur Förderung und Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen

und der Freien Berufe zufolge sollen neue Verwaftungsvorschriften/ Verordnungen und Gesetze auf die von

ihnen ausgehenden Belastungen für den Mittelstand hin untersucht werden. Dies findet derzeit aber offenbar

nicht in systematischer Form statt, was die Bedeutung der Einrichtung einer Thüringer Normenprüfsteile, die diese

Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Landesregierung und dem Parlament übernimmt, unterstreicht

3 Der Bürokratieabbau in den Bundesländern

Nachfolgend wird ein kurzer tabeilarischer Überblick über die Bürokratiekontroll- und Bürokratieabbaumaß-

nahmen der Bundesländer gegeben/ um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf Länderebene in kam"

pakter Form darzustellen. Wahrend alle Bundesländer außer Berlin über Mittelstandsentlastungs- oder -för-

dergesetze verfügen/stellen die Einrichtung einer Normenkontrollstelle kombiniert mit der Anwendung des

Standardkostenmodeils bislang noch eine Ausnahme dar. Vorreiter bei diesen beiden Instrumenten sind Ba'

den-Württemberg, Brandenburg/ und Hessen. Häufiger ist eine Stelle zur systematischen Normenprüfung,

über die auch das Saarland, Sachsen sowie Schfeswig-HoIstein verfügen; in Bayern findet ebenfails eine zent"

rale Normenprüfung statt. ClearingsteDen als Ansprechpartner für den Mittelstand gibt es in Näedersachsen

und Nordrhein-Westfalen. Hamburg verfügt über einen/,Bürokratie-TÜV//, der vom//Bündnis für den Mittel"

stand" aus Kammern/ Verbänden und dem Senat der Hansestadt vorgenommen wird.

Die Länderübersicht zeigt Best-Practice-Bespieie aus den Bundesländern, an denen sich die bislang noch nicht

entsprechend ausgestatteten Länder orientieren können. Thüringen würde mit der Einführung eines Nor-

menkontrollrats und Anwendung des Standardkostenmodelfs in der Bürokratiebegrenzung zur Länder-Spit-

zengruppe aufschließen; der Gesetzesentwurf ist daher positiv zu bewerten.
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Tabelle l: Bürokratieabbau: Institutionen/ Gesetze und IVIaßnahmen der 16 Bundesländer

Land

Baden-

Württem"

berg

.Bayern ^: ^

Berlin

Etranäen":^

'bür&^^:

Bremen

Hämliurig-

Hessen

Mectdeniti.-'

v°>ipotm^

tTiem^?:;^.

Nieder"

Sachsen

Institutionalisierter Büro-

kratieabbau / Maßnahmen

NormenkoptrollratBW; Regje-

rungsprogramm zur Bürokra-

tieverrpeidung, Standardkos-

tenmodell ' / , ...

Zerit ra te; ^N örm prüf$tel l e, ^u n -

siet-Regplh,^" '^äragräßhen-

brjerrise/)F>rä>{is-GheG)<,^8!eauf-

t:ragter:flJr^&urpRratieabbäy.-;

Keine Normenkontrolle; neues

^usschreibungs- und Vprgabe-

gesetz 2021

sta ndarä erprob uhgsgtesetz^'

;abgStEG)/:zentraIe Morrnprüf"

ite|le,StanGiärdkpstenrhodeli;

(\usi.a.ufklausel, .. EntrUmpe-

ungsakttonen

?eritria! e ^:^Veroffentl lch,u ngs-

?laWterm/ ^Einheitlicher: ;Ah-

i;prechpartn^r_<^ (^ndwerk$-

(arhm er,; Senate ;w.eiter&yRä|?-

ieF),:„BurQkratfe-{rUyff;^::^

itandardkostenmodeii; Evalu-

itipn v. Förderprogrammen;

Vbeitsgruppe Verwaltungs-

/ereinfachung;... öesetzesbe-

ristyng; Normprüfung ,

Soirnrhühafes ^Stänääircle^prc^

iuhgsg^t^^)^'^^^^^^

»tabsteite Bürokratieabbau/

Ferelnfachte$ Vergabegesetz,

)nlihezuggngsgesetz (E-Go-

'ernment)/Clparlngstel|e zum

(ürokratie-Ko^tehmonitonng

Mittelstandsgesetz

Gesetz zur Mitteistandsförde-

rungvoml9.l2.2000

Gesetz uber;dje;Forderungcler

m itfelstand Jscho n ^ ^ riterne h-

m er^ sowie; "d er Freien ^Berufe

(tVlitteIsfan^sförderLJhgsgesetz,:

-[VlfG)vonn2Ö.12.?OE)7^ —,^:

Kein EVtittelstandsgesetz

Gesetz :zur Förderung d, Miftef-

Standes /im-Land Brandenburg

(BÜgMFG) ycim:8,5;1992^J : -

Bremlsches Gesetz zur Förde-

rungvon kleinsten/ kleinen und

mittleren Unternehmen (M.FG

Bremen) vom, 28.3,20 06 ,:; ...

Gesetz^überdJe'Foräerung^e^

l<l6ihert.y.:m!ttleren-IUnterneb-':

hTien^uhd^cier in der:Wtrt;schaft

tätigen:. -:fre;ien^erüfe ; {M?G

Hambütg)vöm:2.3.1977;^": ^ ,^.

Hessisches Mittelstandsforde-

rungsgesetz vom 18,12.2014

SesebL^'wr^ :Mjttelsilandsforde'

r^ung^i n^M^cRI epbürg-^/orp(>rn^

nrfe^^FG^CTv,:22^Ö.20^^

Sesetz zur: Forderung kleiner

jnd .mittlerer Unternehmen

/om 30.4.1978 : :: .: , ::

Federführende Instanz

Staatsmjnisterium; Beratung

der Landesregjerung durch

den Normenkontrgllrat BW :.

Bayerische ^ ;Sta atsregf^rüng,:

Bea üfträgter,für Normen prti"

fung^ ^ '^^.;-.'; ,• ^ ^^^. •: ^;

Sen atswi rts c h aftsve rwa itu ng

M^Jsterium cfes^lhnem^Brap-

ciehbuFg^-Le^töile:., BuröRra-

tieai^bäü^'-:.'-;^::^:^^"^.:-.^..'

Senatskanzlei, Handelsk.am-,

mer Bremen/ IHK Bremer"

haven, Arbeitnehmerkammer

Bremen , ' _..;., „,,;., ,1^

"Bündms?jäen^jttelstanä";

{Hairidwerkskarnmer ^Hgm^

burg^erhand 'Frejer^BeFufe^

Senat der: Freien,und iHänse-:

Stadt Hamburg)^ '^; ^:^:^:;

Hessische Staatskanziei -:•:

JLtst!^mj ri Isteritjlm ^^Mecklen^:

by.rgWGr^QmmeFh^^^^

Wirtschaftsmjnisterium ,Nle-

dersachsen:
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Nörclrheiri-

Wtestfalen

Entfesselyngspakete :: i-Vtf;

ÜearingsteIle^Mjtteisfariy Y^

Gesetz zur Forderung des Mit-

telstandes: in:. NQrdrheih-West-

T9!enwm.l842.2ÜI2^ >,: ••'..

[Vtinistörjum für ^-Wjrtschgft/

Inhpygtl.on,.:, Djgitglisierung

und Energie des tgnäes NRW:

Rhejnland-

Pfalz

In der Gemeinsamen Ge-

schäftsordnung für die Lan-

desregierung/Ministerien

festgelegte Grundsätze

Mlttelstandsförderungsgesetz

vom 9.3.2011

Landesregierung Rheinfand-

Pfalz

Saarland Köhtrollrät;fur Byrokratiekos'

ien/ :^ Einheltiicher .AnsprecH-

p3rtner/;:ftDäsc(iüss:für; gfenzj

üherslcIiHreltencte:;: Züsa m men:-

arbeit'^ ^ ^. ^':-^^:^:-

Gesetz zur. FÖrdervhgcj. Untßr-

nehmen äer- mittelständischen

Wirtschgft;:(MF@)v,X.7;1976^

h/linisteriüm für Wirtschaft

und iWi$senscHaft „ä. .Sgar-

Jancts'.i.", -"; ^,^^"^-^^V:.:

Sachsen-

Anhalt

Vorschläge: Zeitliche Befrls-

tung von Gesetzen und Ver-

Ordnungen, Einführung One"

In-One-Qut-Rege!, KMU-Test

für Gesetzgebung und Verwal-

tung ' :•.•'• ,, . • ',.:

Mittelstand.sfÖrderungsgesetz

(MFG) v. 27.6.2001

Landtag von Sachsen-Anhalt,

Wirtschaftsministenum Sach-

sen-Anhalt

Sa cfis eh N prmprüfüngj^RechitsbereinJ-

guhgsgesetze;?:^;.Sgchsisicher

iNormenkörftroflrat^: .-:^^

Mitteistgndsrichtlinle - -: vpim

16,4.20:18 :(SächsABt;:S,;558) ^

Sächsisches- Staatsnrtihlste-

rjunri der Justiz- ^ :^ ^ ^

Schteswig-

Holstein

Norrnenprüfsteile, Mittei-

standsbelrat, Ausbau . E"

Government :(eiektronische

Akten führung)/

Gesetz zur Förderung des Mit"

telstandes (Mittelstandsförde-

rungsgesetz- MFG) v, 19.7>2011

InnenmEnisterium des Landes

Schleswjg-Holstetn .

Thüringen: Prufimg.i neuer Verwaltung:

Vorschriften,^,^/erordnüngen:

und^Ge!5^ze;:(l9Üt^:heb!eps^

KMU-Gesetz)^::^^-;.^: -..:J,

Thüringer Sesetz zLirRöräerung
u; Stärkung [<{einer:u^mlffieris]T;

Uniternßhnien.:uhci;:cier:,f:rei^n

^ei"ufe;v.:I;8.4.2013;-:^^^";:::

Thun riger; J ustizmj h Esteti um;:
thüringer. -:MinlsteriiifTir ^Ifür

Wirtschaft/ .Technologi&/;und

Afbejt-;'.:^. ~-^:',' \^.. ^•'•y:-:'

Quelle: Recherchen des Instituts der deutschen Wirtschaft auf Basis der Angaben der Bundesländer
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